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Erste Satzung zur Änderung der Studiengangspezifischen Studien- und 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Biomechanical Engineering der Fakultät 

für Maschinenbau an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 

Vom 16. Januar 2023.  

 

 

Auf Grund des § 13 Absatz 1 Satz 1 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Juli 2021 (GVBl. LSA 368, 369), hat die Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg folgende Satzung erlassen: 

 

Artikel 1 

1. § 4 Zulassungsvoraussetzungen Änderung Absatz 3 und Absatz 4: 

Der § 4 Absätze (3) und (4) werden wie folgt neu gefasst: 

 

§ 4 

Zulassungsvoraussetzungen 

(3) Die besondere Eignung wird auf der Grundlage des Ergebnisses der Abschlussprüfung 

nach Absatz § 4 Absatz 2a der aSPO-M festgestellt und setzt voraus, dass das 

vorangegangene Studium mindestens mit dem Notendurchschnitt von 2,500 abgeschlossen 

wurde. 

(4) Abweichend von Absatz 3 wird von der besonderen Eignung ausgegangen, wenn bei 

Studierenden der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt zwar noch nicht vorliegt, aber 

bis zum vollständigen erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Bachelorstudienganges nicht 

mehr Leistungen als im Umfang von 30 CP offen sind und der ausgewiesenen erforderlichen 

CP-Zahl der aus den Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 2,500 

beträgt. 

Bewerberinnen und Bewerbern ohne Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Abschlusses 

werden unter Vorbehalt zeitlich befristet immatrikuliert. Es gilt die „Ordnung zur 

Organisation des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens für Master-Studiengänge“ der 

OVGU Magdeburg in der jeweils gültigen Fassung. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg in Kraft. 

 

 

Ausgefertigt auf Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Maschinenbau vom 30. 

November 2022 und des Senats der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vom 14. 

Dezember 2022 sowie Genehmigung des Rektors der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg. 

 

Magdeburg, 16. Januar 2023 

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan 

Rektor 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 


